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Anforderungen an das zukiinftige Datenschutzgesetz

Acht Marksteine aus
gewerkschaftlicher Sicht

Willi Egloff*

Funf Jahre lang haben zwei Expertenkommissionen an der Vorbereitung
eines schweizerischen Datenschutzgesetzes gearbeitet. Nunmehr liegt
ein Entwurf vor, iber den demnachst eine Vernehmlassung eroéffnet wird.
Fur die Arbeitnehmer und ihre Organisationen stellt sich damit die Frage,
wie sie sich zu diesem Projekt stellen, unter welchen Voraussetzungen
sie ihm zustimmen konnen.

Fir diese Beurteilung stehen natirlich diejenigen Bestimmungen im
Vordergrund, welche den Datenschutz im Arbeitsverhiltnis betreffen.
Was in dieser Hinsicht aus gewerkschaftlicher Sicht verlangt werden
kann und muss, wird im folgenden in acht Leitsatzen zusammengefasst,
an denen der Entwurf der Expertenkommission gemessen werden kann.
Diese Marksteine sind als Festsetzung von Minimalanforderungen ge-
dacht, hinter welche bei der weiteren Behandlung des Gesetzes nicht
zuruckgegangen werden sollte.

1. Markstein:

Das Gesetz muss verbindlich einen Mindeststandard des Daten-
schutzes festlegen, der nicht unterschritten werden darf. Es soll
aber weitergehende Regelungen nicht verhindern, insbesondere
nicht die Vereinbarung spezieller Datenschutzbestimmungen in
Gesamtarbeitsvertrdgen und Betriebsordnungen.

Ein umfassendes Datenschutzgesetz, wie es die Expertenkommission
vorschlagt, wird immer nur recht allgemeine Regelungen enthalten kén-
nen. Was gleichzeitig fur eine Personaldatei, fir ein Einwohnerregister,
fur ein Pressearchiv und fir tausend andere Informationssysteme gelten
soll, kann von vorneherein nicht auf Besonderheiten und Details be-
stimmter Bereiche Riicksicht nehmen. Immerhin miissen die Vorschriften
so gestaltet sein, dass sich aus ihnen ein Mindeststandard des Daten-
schutzes ergibt, der verbindlich und ohne Ausnahme fiir alle Lebensbe-
reiche gilt.

Regelungen, die allen gewerkschaftlichen Forderungen entsprechen und
zudem noch betriebliche oder branchenmassige Besonderheiten beriick-
sichtigen, werden wir von einem solchen Gesetz nicht erwarten kénnen.
Diese werden vielmehr auch in Zukunft in der gewerkschaftlichen Aus-
einandersetzung erkampft und in Gesamtarbeitsvertragen und Betriebs-

* Dr. Willi Egloff war Mitglied der Eidgendssischen Expertenkommission fiir Datenschutz im
Privatbereich. Kollege Egloff ist Mitglied des VPOD und der «Demokratischen Juristeny. Er
hat in Bern eine Anwaltspraxis.



ordnungen festgelegt werden miissen. Das ist aber nur dann méglich,
wenn das Gesetz solche erganzende Vereinbarungen tberhaupt zulésst.
Dass dies der Fall sei, erscheint damit als wichtigste gewerkschaftliche
Anforderung an das Gesetz.

Wie weit der Entwurf der Expertenkommission einen solchen Mindest-
standard garantiert, wird in den folgenden Punkten untersucht werden.
In bezug auf die Moglichkeit erganzender Bestimmungen entspricht er
gerade hinsichtlich des Datenschutzes im Arbeitsverhaltnis der genann-
ten Anforderung: Die entsprechenden Sonderregelungen sind einseitig
zwingend ausgestattet, das heisst es kann von ihnen nur zugunsten der
Arbeitnehmer, nicht aber zu ihren Ungunsten abgewichen werden. Die
Situation wére damit also die gleiche wie zum Beispiel in bezug auf die
Ferien, wo ebenfalls langere Urlaube als im Gesetz vorgesehen vereinbart
werden konnen, aber keine kurzeren.

2. Markstein:

Das Datenschutzgesetz muss auf jedes Bearbeiten von Personen-
daten Anwendung finden. Beschrankungen auf bestimmte Bear-
beitungsschritte (zum Beispiel nur Bekanntgabe oder nur Spei-
chern), Bearbeitungsverfahren (zum Beispiel nur automatisierte
Bearbeitung) oder auf bestimmte Datenkategorien (zum Beispiel
nur Gesundheitsdaten) sind ebenso abzulehnen wie die Privilegie-
rung bestimmter Bereiche (zum Beispiel Presse, Polizei, Adressen-
handler).

Die bisherige Erfahrung mit Datenschutzgesetzen im Ausland hat ge-
zeigt, dass nur umfassend anwendbare Vorschriften etwas bringen. Ge-
setze, die nur fur bestimmte Bereiche gelten, oder die nur einzelne Ver-
fahrensschritte beim Bearbeiten von Personendaten regeln, konnen
leicht umgangen werden. Gelten zum Beispiel die Datenschutzbestim-
mungen nur fir computerisierte Bearbeitungen, so wird das, was verhin-
dert werden sollte, in Zukunft einfach von Hand gemacht.

Der Entwurf der Expertenkommission entspricht dieser Vorstellung ziem-
lich weitgehend. Danach soll das Gesetz grundsatzlich Giberall gelten, wo
Personendaten vorhanden sind und bearbeitet werden. Es kommt also
nicht darauf an, ob die Bearbeitung durch eine Gemeinde, den Bund, ein
privates Unternehmen, eine Zeitung, ein Auskunftsbiiro usw. erfolgt, und
es spielt auch keine Rolle, ob dabei Computer und andere Maschinen
verwendet werden oder nicht. Ebenso verzichtet der Entwurf bewusst
auf die Schaffung einer Kategorie von «freien Dateny, die beliebig ver-
wendet werden konnen, weil sich derartige \' rschriften im Ausland
nicht bewahrt haben.

Eine wichtige und auch sehr problematische Durchbrechung dieses
Grundsatzes sieht der Entwurf zugunsten der politischen Polizei und der
Nachrichtendienste vor. Diese sind gegeniiber anderen Datenbear-
beitern in verschiedener Hinsicht privilegiert, so insbesondere in bezug
auf die Beschaffung von Personendaten und auf die Kontrollmoglich-
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keiten. Es wird noch sehr genau gepruft werden miissen, inwieweit diese
Sonderbestimmungen sachlich gerechtfertigt sind.

3. Markstein:
Das Gesetz muss das Sammeln und Bearbeiten von Personaldaten
durch den Arbeitgeber moglichst beschranken.

Bei der Auswahl und beim Einsatz von Arbeitnehmern spielen langst
nicht mehr nur fachliche Kenntnisse eine zentrale Rolle, sondern in
zunehmendem Masse auch personliche Einstellungen, psychische Be-
lastbarkeit usw. Um sich hiertuber ein Bild zu schaffen, sammeln und
bearbeiten Unternehmer in standig zunehmendem Umfange Personal-
daten aus allen moglichen Lebensbereichen. Diese vollige Durchleuch-
tung, die mit der Stellenbewerbung beginnt und wahrend des ganzen
Arbeitsverhaltnisses andauert, muss durch ein Datenschutzgesetz ver-
hindert werden.

Der Gesetzesentwurf sieht diesbeziiglich vor, dass der Arbeitgeber Daten
uber Arbeitnehmer nur bearbeiten darf, soweit sie sich auf deren Eignung
fur das jeweilige Arbeitsverhaltnis beziehen oder zur Durchfihrung des
Arbeitsvertrages erforderlich sind. Diese Bestimmung mag zwar als recht
unscharf erscheinen, und sie ist das absolute Minimum dessen, was von
gewerkschaftlicher Seite gefordert werden muss, gegeniiber dem heuti-
gen Zustand stellt sie aber bereits eine deutliche Verbesserung dar. Selbst
dagegen ist aber schon mit erheblichem Widerstand von Arbeitgeber-
seite zu rechnen.

Sicherzustellen ist auch, dass der Arbeitgeber keinen Zugang hat zu den
Gesundheitsdaten seiner Arbeitnehmer, soweit dies nicht im Hinblick auf
Arbeitsschutzmassnahmen erforderlich ist. Aus diesem Grunde misste
durch eine entsprechende Bestimmung des Gesetzes die vollige Tren-
nung der Personaldatei von den Dateien der Betriebskrankenkassen,
Unfallversicherungen, Flrsorgeeinrichtungen usw. zwingend vorge-
schrieben werden. Dies ist im vorliegenden Gesetzesentwurf nicht mit
der notigen Klarheit geregelt, weshalb entsprechende Verbesserungen
gefordert werden mussen.

4. Markstein:
Das Gesetz muss die Weitergabe von Personaldaten an Dritte
durch die Arbeitgeber auf das absolut Notwendige beschranken.

Ein Kernproblem des Datenschutzes im Arbeitsbereich ist der fast unge-
hinderte Austausch von Personaldaten zwischen Arbeitgebern. Zwar ist
dieses Referenzenunwesen schon mit der heutigen Rechtslage eindeutig
nicht vereinbar, doch missachten die Unternehmer die bestehenden
gesetzlichen Schranken seit Jahren in fast schon selbstverstandlicher
Weise. Es ware heute bereits ein grosser Fortschritt, wenn ein Daten-
schutzgesetz hier das eigentlich geltende Recht wieder in Kraft setzen
wurde. Mindestens das sollte aber auch durchgesetzt werden konnen.
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Der Expertenentwurf enthalt zu dieser Frage eine Bestimmung, die an
Deutlichkeit nichts zu wiinschen ubrig lasst. Danach durfen Auskunfte
uber Arbeitnehmer vom Arbeitgeber nur erteilt werden, wenn die betrof-
fene Person zugestimmt hat. Die unzahligen Schwarzen Listen und die
Hintenherum-Kontakte zwischen Personalchefs wirden dadurch we-
nigstens auf dem Papier eindeutig rechtswidrig. Es lasst sich unschwer
absehen, dass diese Regelung noch Gegenstand ausfuhrlicher Ausein-
andersetzungen sein wird.

5. Markstein:

Das Gesetz muss dem Arbeitnehmer ermoglichen zu kontrollieren,
welche Daten der Arbeitgeber tiber ihn bearbeitet und was er damit
macht. Zu diesem Zweck ist ein umfassendes Einsichtsrecht des
Arbeitnehmers in sein Personaldossier notwendig.

Ein Einsichtsrecht des Arbeitnehmers in seine Personalakten gehort zum
Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland langst zu den juristischen
Selbstverstandiichkeiten. Wenn Datenschutz fur den Arbeitsbereich
uberhaupt eine Bedeutung erlangen soll, so muss ein solches Recht auch
in der Schweiz geschaffen werden. Es kann sich nicht nur auf die Kennt-
nis der einzelnen Daten beschranken, die vom Arbeitgeber bearbeitet
werden, sondern muss auch die ganzen Bearbeitungsvorgange umfas-
sen. Nur so kann der einzelne feststellen, was mit den ihn betreffenden
Daten geschieht.

Der Expertenentwurf sieht ein solches Einsichtsrecht des Arbeitnehmers
in beschranktem Umfange vor. Allerdings, und dies ist ein eindeutiger
Mangel, muss uber die Herkunft der Daten nicht unbedingt Auskunft
erteilt werden. Ausserdem kann die Einsicht verwehrt werden, soweit es
zum Schutze Uberwiegender Interessen anderer Personen unerlasslich
ist. Diese Einschrankung sollte, wenn sie nicht ganz beseitigt werden
kann, so doch noch erheblich prazisiert werden. -

6. Markstein:

Das Gesetz muss den betroffenen Personen wirksame Mittel in die
Hand geben, um gegen eine unerwtinschte oder auch unerlaubte
Bearbeitung ihrer Daten vorzugehen.

Vorschriften uber den Personlichkeitsschutz gibt es schon im geltenden
schweizerischen Recht. Sie haben allerdings den Nachteil, dass sie im
Streitfalle kaum durchsetzbar sind, wie sich in der Praxis immer wieder
gezeigt hat. Von einem Datenschutzgesetz muss daher erwartet werden,
dass es wirksamere Rechtsmittel bereitstellt.

In dieser Hinsicht macht der Expertenentwurf eine ganze Reihe von
Vorschlagen. So soll es etwa maoglich sein, in einem raschen und einfa-
chen Verfahren das Recht auf Auskunft auch gegen den Willen des
Datenbearbeiters durchzusetzen. Auch fir Klagen auf Berichtigung fal-
scher Daten, auf Feststellung der Widerrechtlichkeit oder auf Unterlassen
einer Bearbeitung sowie fiir Klagen auf Schadenersatz sind Verfahrens-
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vereinfachungen vorgesehen. All diese Regelungen sind ohne Zweifel
begriissenswerte Verbesserungen gegenuiber der heutigen Situation.
Von besonderer Bedeutung ist aber eine Bestimmung, die vorsieht, dass
jede Person ein bestimmtes Bearbeiten der sie betreffenden Daten ver-
bieten kann und dass ein solches Verbot nur dann nicht beachtet werden
muss, wenn der Bearbeiter ein gesetzliches oder vertragliches Recht
geltend machen kann. Durch diese Vorschrift wird die Lage der betrof-
fenen Person in einem eventuellen Prozess erheblich verbessert, weil der
Bearbeiter sein Handeln begriinden muss. Eine solche Regelung ist
gerade auch im Hinblick auf arbeitsrechtliche Streitigkeiten von grossem
Interesse.

7. Markstein: -

Das Gesetz darf die Kontrolle des Datenschutzes und die Wahr-
nehmung von Rechten nicht dem einzelnen (iberlassen. Es muss
insbesondere den Gewerkschaften umfassende Vertretungsrechte
einraumen.

Es gehort zu den Grunderkenntnissen gewerkschaftlicher Tatigkeit, dass
der einzelne Arbeitnehmer gegen seinen Arbeitgeber nichts auszurichten
vermag. Die Stérke der Arbeiterinnen und Arbeiter liegt in ihrer Organisa-
tion, und das gilt auch fiir die Auseinandersetzung auf rechtlicher Ebene.
Datenschutz im Arbeitsbereich ist deshalb zuallererst auch eine Aufgabe
der Gewerkschaften, welche ihre Mitglieder umfassend beraten und
vertreten konnen mussen.

Der Gesetzesentwurf geht von einer rein individualistischen Konzeption
aus. Zwar gibt es eine Art von Verbandsklagerecht, doch ist dieses sehr
stark eingeschrankt. Irgendwelche Mitbestimmungsrechte von Verban-
den sind nicht vorgesehen, auch keine gewerkschaftlichen Rechte im
Arbeitsbereich. Es ist eindeutig, dass der Kommissionsentwurf in diesem
Punkt in keiner Weise zu genugen vermag.

8. Markstein:
Das Gesetz soll vorsehen, dass besonders krasse Verstosse gegen
den Datenschutz bestraft werden konnen. -

Verletzungen von Personlichkeitsrechten sind fir den Betroffenen unter
Umstianden ebenso gravierend wie Korperverletzungen oder Ver-
mogensschadigungen. Es ist deshalb nur logisch, fur derartiges Verhal-
ten Strafen von vergleichbarer Strenge anzudrohen.

Der Gesetzesentwurf sieht Strafsanktionen vor, und zwar insbesondere
fir Verletzungen der Auskunftspflicht. Das ist allein schon deshalb zu
begriissen und auch zu verlangen, weil die ganze Datenschutzregelung
davon ausgeht, dass die betroffenen Personen erfahren konnen, wer was
wozu Uber sie bearbeitet. Liesse sich dieses Recht auf Auskunft nicht
durchsetzen, so ware das Datenschutzgesetz in der vorgeschlagenen
Form unwirksam. Dies gilt insbesondere auch fiir den Arbeitsbereich:
Kernpunkt der Regelung ist das Einsichtsrecht in das Personaldossier.
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Wird dieses unterlaufen, stossen alle Ubrigen Vorschriften ins Leere. Es
ist deshalb angezeigt, die Verletzung gerade dieses Rechts durch den
Arbeitgeber unter Strafe zu stellen.

Ein wirksames Datenschutzgesetz konnte fir die Gewerkschaften grosse
Bedeutung haben. Welche konkreten Forderungen etwa erfullt sein
missten, damit aus dieser Sicht von einem wirksamen Gesetz gespro-
chen werden kann, wurde in diesen 8 Marksteinen darzustellen versucht.
Selbstverstiandlich sind damit noch lange nicht alle relevanten Aspekte
aufgezahlt, doch handelt es sich um die meines Erachtens wichtigsten
Punkte.

Aus den kurzen Hinweisen auf den Gesetzesentwurf der Expertenkom-
mission lasst sich schliessen, dass die vorgeschlagenen Losungen diesen
Forderungen wenigstens teilweise oder auch ganz entsprechen. Der
Entwurf erscheint damit als tauglicher Kompromiss, der zwar viele Man-
gel, aber auch unbestreitbar positive Seiten aufweist. Personlich halte ich
ihn daher fiir unterstiitzungswert, sofern er nicht noch in wesentlichen
Punkten verwassert wird.

Allerdings sind hierzu sogleich
zwei wichtige Vorbehalte
anzubringen:

Zum einen handelt es sich nur um einen Entwurf, und die Gegner eines
wirksamen Datenschutzes sind zahlreich. Es wird also nicht an Versu-
chen fehlen, das Gesetz zu Fall zu bringen oder es doch im Laufe des
Vernehmlassungs- und Gesetzgebungsverfahrens ganz entscheidend
abzuschwachen. Die speziellen Datenschutzbestimmungen fur den Ar-
beitsbereich werden von solchen Versuchen mit Sicherheit nicht ver-
schont werden.

Zum anderen bleibt Datenschutz im Arbeitsverhaltnis solange einfach
Papier, als das Arbeitsvertragsrecht keinen tauglichen Kindigungsschutz
kennt. Auseinandersetzungen uber Rechte und Pflichten des Arbeitge-
bers werden unter diesen Umstanden namlich nicht ausgetragen, son-
dern durch die Entlassung widerspenstiger Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer entschieden. Die wichtigste Datenschutzmassnahme im Ar-
beitsbereich bestiinde daher darin, endlich einen brauchbaren Kun-
digungsschutz zu schaffen. Das aber ist wohl ein anderes Kapitel.



	Anforderungen an das zukünftige Datenschutzgesetz : acht Marksteine aus gewerkschaftlicher Sicht

